
UTZUNG
rrammer Kreis, tr'örderverein zur Bekämpfung von hämatorogischen

und onkologischen Erkrankungen e.V.

§ { Name, Sitz, Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen

"Hammer Kreis, Förderverein zur Bekämpfung von hämatologischen und
onkologischen Erkrankungen e.V."

Der Verein soil in das vereinsregister eingetragen werden.

Der Verein hat seinen Sitz in Hamm.

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit

Zweck des Vereins ist

' die.Förderung von Maßnahmen, insbesondere Behandrung, Diagnostik
und unterstützung, für patienten mit hämatotogischän uno ontoiogiscnen
Erkrankungen sowie bei der frühzeitigen Aufklärung über Vorsorgemaß_
nahmen,

und weiterhin

' die. Unterstützung moderner wissenschafilicher Behandlungsmethoden,
insbesondere wissenschaftliche Therapieoptimierun!en und studien zurZulassung neuer Medikamente im Rahmen der namäorägie und
Onkologie.

Der Zweck wird insbesondere unter verwendung von Mitteln aus sponso_
ring- Beiträgen, spendengerdern, vereinsvermögen u.a. durch forgende
Maßnahmen, immer bezogen auf hämatorogischi und/oder onkorogische
Schwerpunkte, erfüllt:

a) Förderung wissenschaftticher, informativer, klinischer und pflegerischer
Arbeit;

b) lnterstützung beiAnkauf, Miete, Leihe oder Leasing von Geräten,
Ein richtungen, Materiar, zur Verfügungsteilung von üedikamenten und/

. gdel (_Therapie-) systemen für ditbeasere VJrsorgung von patienten;
c) Anstellung und/oder u nterstützung der Anstelung 

-von"azil 
ichem und

nicht äztlichem personal;
d) Förderung von Maßnahmen zur Fort-, Aus- und weiterbirdung des

äztlichen und nichtäztlichen Personals sowie der ehrenamflichen Helfer
des Fördervereins;
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e) Förderungspaßnahmen der Fort-, Aus- und weiterbildung der Häma-
tologie und onkologie, insbesondere am st. Marien - Hospitat in Hamm;

f) u nterstützung wissenschaffl icher Thera piestudien sowie deren Ver-
öffentlichung;

g) Förderung des wissenschaffl ichen lnformations-, Erfahrungs- sowie
Meinungsaustausches von Arzten, medizinischem Personil und freiwilligen
Helfern;

h) FÖrderung von Vortragsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit für Mediziner
und Laien;

i) Unterstützung von Selbsthilfegruppen, insbesondere durch Bereitstellung von
I nfrastruktur, I nformationsmaterial und Besprechungsmög lichkeiten ;j) Erstellung von lnformations- und Aufklärungsmateriäl fur äen Förderverein in
Form von Printmedien, audio-visuellen Medien sowie allgemeine Werbung;

k) Eine adäquate Förderung psychoonkologischer und psyähosozialer Betreüung
von Patienten, insbesondere am st. Marien - Hospital iÄ Hamm.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke in Sinne
des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnuig. Der Verein ist
selbstlos tätig; er verfolgt in erster Linie keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke venuendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des vereins.
BeiAuflösung des Vereins oder beiWegfatt seines bisherigen Zweckes fällt das
VermÖgen des Vereins an die Fachabteilung für Hämatololie und Onkologie am

,,Der Paritätische", Loher Strasse 7
42283 Wuppertal

die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 2 zu
verwenden hat.

Bei Wegfall dieser Abteilung(en) fällt das Vereinsvermögen an die Deutsche Gesell-
schaft für Hämatologie und Onkologie. (DGHO)

§ 3 Mitgliedschaft

Mitglieder des Vereins sind Gründungsmitglieder. Weitere Mitgliederdes Vereins
kÖnnen Einzelpersonen und rechtsfähige Jowie nicht rechtsfahige juristische
Personen, Vereine oder lnstitutionen .äin, di" nur mit einer Stimhä stimmberechtigt
sind.

Voraussetzung für den Enuerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahme-
antrag, der an den Vorstand zu richten ist. Der Vorstand muss diesem einstimmig
zustimmen.

Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei
Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem-Antragssteller die Gründe für die
Ablehnung mitzuteilen.

Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf
Lebenszeit ernennen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

4.1 Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss oder Austritt aus dem Verein.
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4.2Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des
Vorstands. Der Austritt kann nur zum Ende einäs beschäftsjahres 

"iffartwerden, wobeieine Kündigungsfrist von zwei Monaten einzuhalten ist.
4.3 Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausge-

schlossen werden, wenn es sich einer schweren Verfehlrng g"g"n oi""-
lnteressen des Vereins schuldig gemacht hat.

§ 5 Mitgliedsbeiträge

! ] Der Mitgliedsbeitrag beträgt dezeit 12,- Euro pro Jahr.
5.2 HÖhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen werden von der Mitgliederver-

sammlung festgesetzt.

§ 6 Mittel des Vereins

Die Mittel des Vereins bestehen aus
. Spenden,
. sonstigen Zuwendungen sowie aus
. Mitgliedsbeiträgen.

lm Rahmen der in §.9 niedergelegten Zuständigkeiten ist der Vorstand berechtigt,
(Benefiz-) Veranstaltungen zur Förderung des üereinszwecks und Beschaffung von
Mitteln zu organisieren und durchzuführen.

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind
der Vorstand und
die Mitgliederversam m lung.

§ 8 Vorstand

Der Vorstand besteht aus
dem 1. Vorsitzenden,
dem 2. Vorsitzenden,
dem Schatzmeister,
dem Schriftführer,
dem wissenschaftlichen Beirat,
dem Wirtschafts- und Organisationsbeirat
und
dem juristischen Beirat.

§ 9 Zuständigkeitdes Vorstands

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht
!u1ch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen worden sind. Er hat
insbesondere folgende Aufgaben:

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung
der Tagesordnung;

b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung;
c) Vo.rbereitung des Haushaltsplans, Buähführung, rrstäiluig oes

Jahresberichts;
d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern;
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e) Führung laufender Geschäfte einschließlich der Durchführung von (Benefiz-)
Veranstaltungen

f) Bestellung ,y Abberufung von Arbeitsausschüssen.

§ 10 Wahl und Amtsdauer des Vorstands

10'1 Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren
gewährt Er bleibt jedoch bis zur Wahl eines neuen Vorstands im Amt. Jedes
Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur
Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft
im Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds.

10-2 Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand für
die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger bestimmen.

§ 11 Niederschriften

Über die sitzungen des Vorstandes werden Niederschriften gefertigt.

§ 12 Geschäftsführung

12.1 Die Geschäftsführung des Vereins obliegt dem Vorstand, der sich eine eigene
Geschäftsordnung geben kann. Er führt die Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung aus. Er kann einzelne Mitglieder seines Gremiumi, einzelne
Mitglieder des Vereins und Ausschüsse mit besonderen Aufgaben betrauen.
Der Vorstand kann eine/n hauptamtliche/n Geschäftsführer/in bestellen.

12.2 Der Vorstand entscheidet in Sitzungen, zu denen vom 1. Vorsitzenden, bei
dessen Verhinderung von einem vom Vorstand bestimmten Stellvertreter, mit
angemessener Frist einberufen wird. Die Tagesordnung braucht nicht
angekündigt zu werden.

12.3 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Der Vorstand ist
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.
Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme däs 1. Vorsitzändän,
bei dessen Abwesenheit die des 2. Vorsitzenden.

12.4 Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich gefasst
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu dem Verfahien
schriftlich oder femmündlich erkrären. Die schriftliche Züstimmung ist
unvezüglich einzuholen.

12.5 Zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstückgleichen
Rechten bedarf der Vorstand der vorherigen Zustimmung der MitgliÄderver-
sammlung.

12.6 Die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins wird durch den
oeschäftsfü hrenden Vorstand gerichilich u nd au ßergerichfl ich
wahrgenommen. Jeweils 2 Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes sind
gemei nsam vertretung sberechtigt. Der geschäft sfüh rende Vorstand besteht
aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden und dem Schatzmeister. lst
einer der vorgenannten Personen dauerhaft verhindert, bestimmt der Vorstand
für ihn einen kommissarischen Vertreter aus dem Vorstand.
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Der geschäftsführende Vorstand kann einmalige Rechtsgeschäfte bis maximal
1.000,- Euro selbständig abschließen. Darüber hinaus oeoarr es eines
Vorstandsbeschlusses. Dies gilt auch für Arbeits-. Miet- und Leasingverträge.

12.7 Eine Haftung des Vorstands und seiner Mitglieder ist bei leichter Fahrlässigkeit
ausgeschlossen. Der Verein stellt sie bei leichter Fahrlässigkeit von der
Haftung, insbesondere gegenüber Dritten, frei.

§ 13 Arbeitsausschüsse

Der Vorstand kann Arbeitsausschüsse einsetzen, die ihn bei der Durchführung seiner
Aufgaben unterstützen. ln der Bestimmung des Ausschussvorsitzenden und där Mit-
glieder des Ausschusses ist der Vorstand frei. Der Ausschussvorsitzende berichtet
dem Vorstand in den Vorstandssitzungen über die Ergebnisse der Arbeit in dem
Ausschuss. Der Ausschussvorsitzende beruft die Sitzungen der Arbeitsausschüsse
9l.n § 12.2 gill entsprechend. Die Ausschüsse haben lediglich beratende Funktion.
Sie vertreten den Verein nicht.

§ 14 Mitgliederversammlung

ln der Mitgliederversammlung hat jedes volljährige Mitglied eine Stimm e. Zur
AusÜbung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt
werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert z--u

erteilen; ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als 1 fremde Stimme värtreten.

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig.

a) Wahl und Abberufung der Mitgliederdes Vorstands;
b) Ernennung von Ehrenmitgliedern;
c) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit von Mitgliedsbeiträgen;
d) Einwilligung zur Veräußerung und Belastung von Grunditücken und

g rundstückgleichen Rechten ;

e) Genehmigung des Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr; Entgegen-
nahme des Jahresberichts des Vorstands; Enilastung des voistands;

f) Beschlussfassung über Anderung der satzung und über die Auflösung des
Vereins.

§ 15 Einberufung der Mitgliederversammtung

15.1 Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmaljährlich statt. Mitglieder
versammlungen werden vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von
einem vom Vorstand bestimmten Stellvertreter, durch einfachen Brief
einberufen. Dabei ist die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung mitzuteilen.
Die Einberufungsfrist beträgt zwei Wochen.

15'2 Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederver-
sammlung beim vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagäsordnung
beantragen. Der Leiter der Mitgliederversammlung hat zu Bäginn der
Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt zu geben.
Über Anträge auf Ergänzung der Tagäsordnung, diä in der Mitgliederver-
sammlung gestellt werden, beschließt die Versammlung.
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§ 16 Außerordentliche Mitgliederversammlung

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn
das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Zehntel der Mitglieder dies
beim Vorstand schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe Ü".ntr.gt.

§ I 7 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

17 '1 Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhin-
derung von einem vom Vorstand bestimmten Stellvertreter, geleitet.

17 .2 Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen gültigen stimmen; stimmenthaltungen gelten als ungültige
Stimmen. Zur Anderung der Satzung ist jedoch eine Menrheit von ärei Viertel
der abgegebenen gültigen Stimmen, zurAuflösung des Vereins eine solche
von neun Zehntel erforderlich. Eine Anderung des Zwecks des Vereins kann
nur mit Zustimmung von neun Zehntel aller anwesenden Mitglieder
beschlossen werden- Die (Neu-) Festsetzung der Mitgliedsbäitrage stellt keine
Satzungsänderung dar.

17'3 Die Art der Abstimmung bestimmt der Leiter der Mitgliederversammlung. Die
Abstimmung mussschriftlich durchgeführt werden, wenn eines der
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.
Für die Wahldes Vorstandes bestimmt die Mitgliederveriammlung einen
Wahlleiter.

17.4 Bei wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte derabgegebenen gültigen
stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Häfftä dLr abgegäbeien
gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden xanäioäten, die die
meisten Stimmen erharten haben, eine Stichwahlstatt. Gewählt ist dann
derjenige, der die meisten Stimmen erhatten hat. Bei gleicher Stimmenzahl
entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los.

17.5 Über Beschlüs.se der Mitgliederversammlung ist ein Protokolt aufzunehmen,
das vom jeweiligen Leiter der Mitgliederversammlung und vom Schriftführer zu
untezeichnen ist.

§ 18 Auflösung des Vereins

lm Falle der AuflÖsung desVereins sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.
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